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Die Zahlen beruhen auf den Stichtagen 01.01.2018 und 01.01.2022. 

 

Zu den Fragen 2, 4, 5 und 6 liegen dem MKUEM die von Ihnen angeforderten Informa-

tionen nicht vor; diese werden auch derzeit nicht für das MKUEM anderweitig bereitge-

halten. Ein Informationsersuchen kann sich nach § 4 Abs. 2 LTranspG jedoch nur auf 

solche Informationen erstrecken, über die die transparenzpflichtige Stelle tatsächlich 

verfügt oder die für sie bereitgehalten werden.  

 
Insofern muss Ihr Antrag diesbezüglich nach § 11 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 

Abs. 2 LTranspG abgelehnt werden. 

 
Ich gehe davon aus, dass die von Ihnen erbetenen Informationen bei den zuständigen 

Veterinärbehörden (siehe die Adressliste im Anhang) vorliegen. Da ich dies indessen 

nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, habe ich davon abgesehen, Ihre Anfrage an 

diese Behörden weiterzuleiten.  

 
 

Die Entscheidung ergeht nach § 24 Abs. 1 Satz 3 LTranspG gebühren- und auslagen-

frei. 

 
 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Vorsorglich verweise ich Sie auf die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit anzurufen, wenn Sie Ihr Recht auf Informations-

zugang nach dem LTranspG durch die vorliegende Entscheidung als verletzt ansehen: 
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